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Online-Anmeldung 

für Aussteller von 

11.09. bis 09.10. auf 

ww.oberasbach.de

Ein verstecktes Paradies
Bei „Riech a mol“ im Rahmen des 
40. Geburtstages des Heimatver-
eins Oberasbach gab es Ende Juli 
ein verstecktes Paradies zu ent-
decken: den Kreutleser Gemein-
schaftsgarten.

Was an diesem Ort so besonders 
ist, erzählte zu Beginn das Ehepaar 
Drechsler – die Historie von Kreutles 
(1279 erstmals urkundlich erwähnt) 
kam dabei nicht zu kurz. Einige 
kennen das Areal vielleicht noch als 
Gärtnerei „Asbach Grün“, die Hans 
Drechsler bei Renteneintritt an Ver-
wandte weitergab. Nach schweren 
Schicksalsschlägen und Krankheit 
kamen die Grundstücke schließlich 
in den Besitz der Brüder Horn. Sie 
haben die Idee vom Gemeinschafts-
garten mit naturnaher Nutzung von 
15 Parzellen zu je 60 qm entwickelt, 
die dann vor drei Jahren realisiert 
wurde. Beim Rundgang durch die 
grüne Oase mitten in Oberasbach 
konnten die rund 60 Gäste u.a. 
den Pflanzentunnel mit Tröpfchen-

bewässerung und die Bienenstöcke 
eines Hobby-Imkers bestaunen. 
Anschließend standen u.a. leckere 
selbstgemachte Brotaufstriche zur 
Stärkung bereit, außerdem konnte 
man an vielen Kräutern schnuppern 

und sich selbstgenähte Säckchen mit 
Lavendel befüllen. Auf  
www.heimatverein-oberasbach.de  
finden Sie einen ausführlichen Be-
richt und Rezepte, z.B. für Minze-
Koriander-Butter.
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Oberasbacher Christkind gesucht!
Die Stadt Oberasbach sucht für die 
Weihnachtszeit 2023 und 2024 ein 
neues Oberasbacher Christkind.

Wir freuen uns über deine  
Bewerbung, wenn du:
•	 in Oberasbach wohnst oder in 

Oberasbach geboren bist
•	 14 bis 19 Jahre alt bist
•	 freundlich und aufgeschlossen bist
•	 Freude am Umgang mit 

Menschen hast
•	 an den Adventswochenenden 

Zeit hast

•	 dir zutraust, den Prolog des 
Christkinds auswendig  
zu sprechen

•	 dich auf etwa 15 Auftritte als 
Oberasbacher Christkind freust

Bei Interesse schicke bitte ein 
Portraitfoto von dir zusammen mit 
einem kurzen Text, warum genau DU 
die Richtige bist, an:  
kulturamt@oberasbach.de
Einsendeschluss: 
Mi, 04.10.2023, 10.00 Uhr � Foto: fotograf-IN Ricarda Hager

Einweihung 
Eisenbahnspielplatz
Liebe Kinder, liebe Eltern,
der neue Eisenbahnspiel-
platz an der Frühlingstraße 
wird am 
Freitag, den 8. September 
2023 um 16.00 Uhr 
von der Ersten Bürger-
meisterin Birgit Huber 
eröffnet. 
Dazu laden wir alle herzlich 
ein! Ihr könnt dann erstmals die neue Lok mit Klein-
kind-Rutsche, den neuen Bahnhof mit Fahrkarten-
schalter und Draisine zum Ziehen ausprobieren.

Bitte beachten Sie, dass bei der Veranstaltung PR-Fotos 
entstehen sollen!

vhs-Exkursion in die Saurier-Zeit
Für Familien mit Kindern ab 5 
Jahren: Zeitreise mit dem Biologen 
Andreas Hecker in einen Stein-
bruch im Altmühltal.

Vor 150 Millionen Jahren lag Bayern 
unter einem tropischen Meer voller 
Leben. Die versteinerten Überreste 
von Krebsen, Fischen, Ammoniten 
und manchmal sogar Flugsauriern 
können wir heute noch finden. In 
einem Steinbruch im Altmühltal ent-
decken die Teilnehmenden des vhs-
Kurses die Vielfalt des Jura-Meeres. 

Selber graben, finden, forschen ist 
für Jung und Alt gleichermaßen 
spannend!

Termin: Sa, 09.09.2023, 10.00 bis 
12.00 Uhr, Fossilien-Besucherstein-
bruch Mühlheim, 91804 Mörnsheim 
(Anreise bitte selbst organisieren)

Alle Infos auf  
www.vhs-oberasbach-rosstal.de 
(Kurs 3701)

Versteinerte Ammoniten kann man 
auch im Besuchersteinbruch Mühl-
heim finden.�  
� Foto: 2211438 auf Pixabay

Kreativworkshop für Kinder  
bei der VHS Oberasbach

Sie können bei der vhs Oberasbach & Roß-
tal einen individuellen Kreativ-Workshop 
für Kinder buchen. Unsere kompetenten 
Kursleitungen bieten Ihnen dazu folgende 
Themen an:

2-Stunden-Workshop (à 90,00 EUR): 
Floorball - Hockey auch ohne Eis  
(ab 7 Jahre)
Mineralien schleifen (ab 8 Jahre)

2,5 bis 3-Stunden-Workshop (à 115,00 EUR)
Etagèren bauen (ab 10 Jahre)
Kerzengießen (ab 8 Jahre)
Kochen (ab 9 Jahre)
Perlentiere fädeln (ab 8 Jahre)
Silberschmuck: Fantasieanhänger (ab 9 
Jahre) oder Freundschaftsringe (ab 10 Jahre) 
schmeiden
Slackline (ab einer Körpergröße von 120 cm)
Töpfern (ab 6 Jahre)

Sie wählen sich ein Thema aus und be-
sprechen mit uns Tag und Uhrzeit der 
Aktion (optimal 6 Wochen vorher), Teil-
nehmen können in der Regel bis zu 10 Kinder. Der Kreativworkshop kostet 90,00 EUR (bei 
einem 2-Stunden-Workshop) und 115,00 EUR (bei einem 2,5 bis 3-Stunden-Workshop) 
zuzüglich Materialkosten ( je nach Thema zwischen 3,00 EUR und 22,00 EUR pro Kind).
Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Tel. 0911 / 9691-2121

© Pixabay Prawny 
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Der erste Schultag steht vor der Tür!
Für zahlreiche Mädchen und 
Jungen und ihre Eltern beginnt 
nach den Sommerferien ein 
neuer Lebensabschnitt. Am 12. 
September ist für 193 Oberas-
bacher ABC-Schützen der lang 
ersehnte erste Schultag.

Das Team der Stadtbücherei hat 
eigens dafür jetzt schon einen 
schönen bunten Büchertisch mit der 
passenden Lektüre gleich am Ein-
gang für Eltern und Kinder gestaltet.

Außerdem gibt es für die Erstklässler 
eine kleine Überraschung im Unter-
geschoss des Rathauses abzuholen.
Kommt dazu vom 12. bis 22. 
September zu den Öffnungszeiten in 
der Bücherei vorbei!
Wir sind gespannt auf eure sicherlich 
tollen Schultüten – und legen noch 
eine Kleinigkeit dazu hinein!

Einen schönen ersten Schultag 
wünscht euch das Team der Stadt-
bücherei!

Zum Lesen verführt
Im Rahmen des OASIS-Sommer-
ferienprogramms hieß es für 
Kinder gemeinsam mit der Stadt-
bücherei wieder „Draußen Lesen“ 
und „Rallye quer durch die Stadt-
bücherei“.

Den Kindern im Alter von ca. 6 bis 
12 Jahren machte es sichtlich Spaß, 
sich spielerisch mit Büchern zu be-
schäftigen. Selbst aktiv werden und 
jede Menge Fragen beantworten 
– in drei Teams lösten zehn Kinder 

engagiert einfache und kniffligere 
Aufgaben mit Recherche am 
Büchereikatalog oder den Büchern 
selbst. Das Gewinnerteam hatte nur 
knapp die Nase vorn und durfte 
sich am Ende über Buchgutscheine 
freuen. Zum Abschluss gab es noch 
Eis für alle im Rathausumfeld.
Die Idee dahinter ist einfach, 
kommt aber richtig gut an! Sich ein 
oder mehrere Bücher schnappen 
und raus ins Freie! Doch zunächst 
ging es wegen der unbeständigen 
Witterung nach ganz weit oben, in 
den Sitzungssaal im 3. Stock des 
Rathauses. Dort las Erste Bürger-
meisterin Birgit Huber den Kindern 

verschiedene heitere Kurzgeschichten 
vor.
Weitere Stationen waren das neue 
„Ratschbänkla“, der Brunnen und 
der Regenbogenspielplatz im Grün 
für alle. Es war toll zu erleben, wie 
gerne die Kinder der Geschichte von 
Madame Kunterbunt, einer äußerst 
lustigen Lehrerin, über den ganzen 
Vormittag hinweg zuhörten und 
später das Buch ausliehen.
Ute Zajitschek vom Jugendhaus und 
Edith Backer von der Stadtbücherei 
waren sich abschließend einig, 
dass es manchmal gar nicht so viel 
braucht, damit eine Veranstaltung 
gut gelingt!

Ute Zajitschek und Cláudia Hendrych 
lesen am Regenbogenspielplatz.

Von Schnitzeln und Pinguinen handelten die Geschichten von Bürgermeisterin 
Birgit Huber.

Abschlussveranstaltung Sommerferienleseclub
Am Freitag, 29. September findet 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in der 
Stadtbücherei Oberasbach die Ab-
schlussveranstaltung des Sommer-
ferienleseclubs (SFLC) 2023 mit 
Urkundenverleihung und Preisver-
losung statt.

Genauere Informationen erhalten 
die fleißigen Leserinnen und Leser 

Anfang September mit einer persön-
lichen Einladung. 179 Clubmitglieder 
sind diesmal Stand Mitte August 
schon dabei – hast du auch Lust? 

Noch bis 15. September können 
Kinder und Jugendliche ab der  
1. Klasse im SFLC kostenlos und ex-
klusiv druckfrische neue Bücher aus-
leihen und an Challenges teilnehmen.
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Cargobike Roadshow
Ob Kinderbeförderung, Einkauf 
oder Ausflug: Lastenräder liegen 
voll im Trend und haben ein 
großes Potenzial für die Verkehrs-
wende und eine klimaneutrale 
Mobilität. Fahrspaß und Vorteile 
von Lastenrädern können ganz 
praktisch bei der Cargobike Road-
show „erfahren“ werden.

Am Sonntag, 10. September, ist 
Oberasbach Gastgeberkommune der 
Cargobike Roadshow. Diese tourt 
durch Deutschland und Österreich 
und bietet allen Interessierten zwölf 
E-Lastenräder von zwölf unterschied-
lichen Herstellern zum ausgiebigen 
kostenfreien Testen an. Dazu gibt es 
hersteller- und händlerneutrale Be-
ratung durch das Roadshow-Team. 
Unter den Testrädern der Cargobike 
Roadshow sind zwei- und dreirädrige 
Modelle, spannende Marktneuheiten 
sowie bewährte Klassiker. Alle Test-
räder haben einen E-Antrieb, der bis 

maximal 25 km/h unterstützt und 
sind für die private Nutzung (ins-
besondere Kindertransport) aus-
gerüstet. Gewerbetreibende sind 
ebenfalls zum Testen eingeladen, 
denn die meisten Testräder sind 
auch mit Transportaufbauten für 
gewerbliche Einsätze erhältlich. Vor-
erfahrungen mit Lastenrädern sind 
nicht erforderlich. Alle Stationen und 
die Testräder der Cargobike Road-
show 2023 finden Sie unter  
www.cargobikeroadshow.org/
aktuelle-tour.
Lokale Akteure wie beispielsweise 
der ADFC, die Oberasbacher Fahrrad-
Nachbarschaftswerkstatt, Fahrrad-
läden mit Lastenrad-Angeboten, und 
das städtische Lastenrad OLAF sowie 
ein kulinarisches Angebot sollen die 
Cargobike Roadshow umrahmen. 
Auch die neue städtische E-Rikscha 
ERIKA gesellt sich dazu.
Termin: So, 10.09.2023, 10.00 bis 
15.00 Uhr, Rathausplatz Oberasbach

Wenn Sie vorab schon einmal ein 
Lastenrad testen möchten, steht 
Ihnen das Oberasbacher Lastenrad 
OLAF jederzeit kostenlos zur Ver-
fügung. 
Weitere Infos und Buchung über 
www.oberasbach.de/olaf. Bei 
Fragen wenden Sie sich gerne an 
Frau Mixdorf, Radverkehrsbeauf-
tragte der Stadt Oberasbach  
(mixdorf@oberasbach.de oder 
0911 96 91-1030).

Auf der Cargobike Roadshow können 
sich Interessierte durch bis zu zwölf 
Räder testen.� Foto: Andreas Lörcher

Repair Café mit Sonder-Öffnungszeiten
Das Repair Café Oberasbach öffnet 
wieder seine Türen. Bitte beachten: 
Diesmal anlässlich des 1. Oberas-
bacher Energie- und Nachhaltig-
keitstages bereits früher als sonst!

Gemeinsam mit dem Team aus 
ehrenamtlichen Tüftlerinnen und 

Tüftlern werden hier in netter 
Atmosphäre Alltagsgegenstände und 
Geräte untersucht und hoffentlich 
repariert.
Termin: Sa, 16.09.2023, 11.00 bis 
14.00 Uhr, Jugendhaus OASIS,  
St-Johannes-Str. 8;  
keine Anmeldung nötig!

Nachhaltigkeitspreis des Landkreises Fürth
Der Landkreis Fürth lobt einen 
Nachhaltigkeitspreis aus. Be-
werben können sich Privat-
personen, Schulen, Vereine, Unter-
nehmen und Kommunen, die 
sich im Landkreis Fürth für Klima 
und Umweltschutz, Inklusion 
oder nachhaltigem Konsum stark 
machen.

Die Projekte oder Aktionen müssen 
• zu den Zielen der Agenda 2030 mit 
den 17 Nachhaltigkeitszielen bei-
tragen,
• in den letzten drei Jahren im Land-
kreis Fürth durchgeführt worden sein 
oder noch laufen,

• die gesetzlichen Mindest-
anforderungen übertreffen.
Der Nachhaltigkeitspreis ist mit ins-
gesamt 3.000 Euro dotiert, davon 
erhalten der 1. Preis 1.500 Euro, 
drei weitere Preise je 500 Euro. Die 
Bewerbung erfolgt online über ein 
kurzes Formular (siehe QR-Code – 
Video- und Foto-Upload möglich).
Die Bewerbungsfrist endet am  
10. Oktober 2023. Unterstützt wird 
der Preis von der Sparkasse Fürth 
und dem „Hauptstadtpreis des Fairen 
Handels“.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter:
www.nachhaltiger-landkreis-fuerth.de,
Kontakt: nachhaltig@lra-fue.bayern.de
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1. Oberasbacher Energie- und Nachhaltigkeitstag
Unter dem Motto „Mitgedacht 
– Mitgemacht“ findet am 16. 
September 2023 rund um das 
Jugendhaus OASIS der 1. Energie- 
und Nachhaltigkeitstag in Ober-
asbach mit einem bunten und 
abwechslungsreichen Programm 
für Jung und Alt statt.

Rund um dieses wichtige Thema gibt 
es zwischen 11.00 und 16.00 Uhr 
Infostände, Mitmachaktionen und 
Fachvorträge u.a. zu Themen wie 
Begrünung & Sanierung sowie Solar-
energie. Eine spannende Stadtrallye 
führt zu zahlreichen Stationen in 
Oberasbach, an denen teils knifflige, 
aber immer lösbare Aufgaben auf die 
Teilnehmenden warten. Foodtruck, 
Live-Musik und das Spielmobil 
sorgen für das leibliche Wohl und 

gute Unterhaltung. Die hervor-
ragenden Leistungen der Ober-
asbacher Radlerinnen und Radler 

bei der diesjährigen Aktion STADT-
RADELN werden bei der Sieger-
ehrung honoriert.

Faire Woche
Fairtrade Deutschland weist zur 
Fairen Woche vom 15. bis 24. 
September unter dem Motto 
„Fair. Und kein Grad mehr“ auf 
die Problematik des menschen-
gemachten Klimawandels und die 
Notwendigkeit der Begrenzung 
des CO2- Ausstoßes hin.

Häufig sind besonders intensiv die 
Länder von den Folgen betroffen, 
die kaum etwas zu den Ursachen 
beigetragen haben. Sie leiden be-
sonders unter Ernteausfällen und 
veränderten Anbaubedingungen und 
sind Naturkatastrophen schutzlos 
ausgesetzt.
Der Oberasbacher Aktionskreis 
Fairtrade stellt in den Schau-
fenstern des KuBiZ, Am Rathaus 8, 

im September Karikaturen zum 
Thema Klima aus. Sie stammen aus 
der Sammlung „Glänzende Aus-
sichten“. Auf witzige, verblüffende 
und manchmal auch erschreckende 
Weise regen sie zum Nach-
denken über die Abgründe unseres 
individuellen Verhaltens an, aber 
auch über die großen weltpolitischen 
Zusammenhänge und die positiven 
Auswirkungen des Fairen Handels. 
Den Ausstellungskatalog mit allen 99 
Karikaturen kann man zum Preis von 
5 € erwerben.
Die Stadtbücherei Oberasbach 
beteiligt sich vom 18. bis 29.9.23 
mit einen Büchertisch zu Fairem 
Handel und Nachhaltigkeit.
Neben dem Energie- und Nach-
haltigkeitstag am 16.9.2023 

von 11.00 bis 16.00 Uhr rund ums 
Jugendhaus OASIS (siehe oben) 
findet auch der Trempelmarkt im 
Rathausumfeld statt. Schlendern Sie 
über den Trempelmarkt am Rathaus 
und leisten Sie durch den Kauf von 
Gebrauchtem gleich einen Beitrag 
zum nachhaltigen Konsum. Im KuBiZ 
bietet die Karnevalsgesellschaft Blau-
Rot selbstgebackenen Kuchen und 
fair gehandelten Kaffee an.

Mehr über das Programm 
erfahren? Scanne den QR-Code:
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Sitzung des Ferienausschusses vom 7. August
Um wichtige Entscheidungen – ins-
besondere im Baubereich – auf den 
Weg zu bringen, tagten Mitglieder 
des Stadtrates am 7. August als 
Ferienausschuss im Sitzungssaal.

Theoretisch wäre während der 
Corona-Pandemie die Handlungs-
fähigkeit der Stadt gefährdet ge-
wesen, wenn mehr als 50% der Stadt-
ratsmitglieder z.B. krankheitsbedingt 
oder aufgrund der Beschränkungen 
für Zusammenkünfte an einer Sitzung 
nicht hätten teilnehmen können.
Für diesen Fall sieht die Geschäfts-
ordnung vor, dass grundsätzlich ein 
aus zehn Mitgliedern bestehender 
sogenannter „Ferienausschuss“ 
anstelle des Stadtrates und seiner 
Gremien beschlussfähig ist. Namens-
gebend dafür ist der ursprüngliche 
Gedanke, den Stadtrat während der 
landesüblichen Urlaubsphase be-
schlussfähig zu halten.

Sachstandsbericht  
Dreifeldsporthalle
Der Leiter des Stadtbauamtes Daniel 
Morawietz stellte den aktuellen Bau-
fortschritt zum Neubau der Drei-
feldsporthalle an der Jahnstraße vor. 
Diesem war am vorherigen Montag 
eine gemeinsame Baustellen-
begehung zahlreicher Mitglieder des 
Umwelt-, Bau- und Grundstücks-
ausschusses vorausgegangen. Mehr 
dazu entnehmen Sie bitte dem Be-
richt „Dreifeldsporthalle: Was lange 
währt, wird (letzt-)endlich gut!“ (S. 3).

Nutzungsänderung eines ge-
mischtgenutzten Gebäudes 
(Jahnstraße 16a)
Das betroffene Gebäude an der 
Jahnstraße liegt außerhalb eines Be-
bauungsplanes und unterliegt somit 
zunächst einmal den Regelungen des 
Flächennutzungsplanes. Dieser sieht 
als Anliegergrundstück zum Hans-
Reif-Sportzentrums eine Nutzung 
zum Zwecke der Förderung des 
Sports vor.
Nun hat der Landkreis in diesem 
Gebäude (ehem. Asbacher Hof) eine 
Unterkunft zur Unterbringung von 
Schutzsuchenden eingerichtet. Eine 
derartige Nutzung widerspricht zu-

nächst den Vorgaben des Flächen-
nutzungsplans. Aus diesem Grund 
hat der Ferienausschuss in Vertretung 
des Stadtrates aus rein formalen 
Gründen dem Antrag auf Nutzungs-
änderung nicht zugestimmt. Damit 
ist nun das Landratsamt am Zuge 
und kann das erforderliche Gemeind-
liche Einvernehmen durch Beschluss 
herstellen.
Auswirkungen auf die Unterbringung 
der Schutzsuchenden im Asbacher 
Hof hat die Entscheidung des Ferien-
ausschusses nicht. Im Rahmen der 
Beratungen wurde betont, dass es 
sich nicht um eine Entscheidung 
gegen die gegenwärtige Nutzung 
handelt. Diese wird aktuell als not-
wendig und angemessen betrachtet.
Aufstockung der Mittagsbetreuung 
an der Langenäckerstraße 40
Die Mittagsbetreuung der Pestalozzi-
Grundschule ist an der Langenäcker-
straße 40 in einem Gebäude in 
Modulbauweise untergebracht und 
hat ihre Kapazitätsgrenzen mit der 
Betreuung von derzeit 97 Kindern 
erreicht. Darüber hinaus werden 
ab kommendem Schuljahr im Hort 
sechs Gruppen nachmittags be-
treut, obwohl dieser nur vierzügig 
gebaut wurde. Dazu wurden bereits 
zwei Gruppen in Räumlichkeiten der 
Mittelschule untergebracht. Ebenfalls 
zwei Klassenräume der Mittelschule 
werden von der Pestalozzi-Grund-
schule benötigt, da die dreizügig 
geplante Grundschule tatsächlich 
aktuell komplett vierzügig betrieben 
wird.
Kurzum: Der Raumbedarf ist 
tendenziell weiterhin steigend und 
somit in den bestehenden Räumen 
in Grundschule, Hort, Mittelschule 
und Mittagsbetreuung nicht mehr zu 
bewältigen.
Deshalb hat der Ferienausschuss 
die Verwaltung beauftragt, die 
entsprechenden Planungen für die 
Aufstockung der Mittagsbetreuung 
um zwei Stockwerke einzuleiten und 
die entsprechenden Genehmigungen 
zu beantragen. Aufgrund der langen 
Lieferzeiten der Module ist die Auf-
nahme der Planungen jetzt not-
wendig, um eine Nutzung ab dem 

Schuljahr 2024/25 realisieren zu 
können.
Verpflanzung eines Baumes  
in der Faber-Castell-Straße
Die Entladung von LKW auf der 
Straße vor einem Unternehmens-
gebäude im Industriegebiet 
Unterasbach führe immer wieder zu 
Verkehrsbehinderungen. Eine Ent-
ladung auf dem nebenliegenden 
Parkstreifen sei nicht möglich, da 
sich dort eine rund 20-jährige Linde 
befinde, so die Begründung des 
Antragstellers auf Verpflanzung des 
Baumes.
Eine Umsetzung erscheint auf-
grund von Alter und Wurzelwerk 
jedoch nicht erfolgversprechend. 
Entgegen der sonst üblichen Priori-
tät Bestandsschutz für Bäume, hat 
sich der Ferienausschuss in diesem 
Ausnahmefall fraktionsübergreifend 
einstimmig dafür ausgesprochen, 
den Baum zu entfernen, da es sich 
um ein Industriegebiet handelt. Die 
Kosten für die Wiederherstellung der 
Parkfläche trägt der Antragsteller. 
Obwohl der Baum nicht versetzt 
wird, werden dem Antragsteller die 
kalkulatorischen Kosten für eine Um-
setzung in Rechnung gestellt. Dieser 
Betrag kommt der Aufforstung eines 
städtischen Waldstückes zwischen 
Rehdorf und Anwanden als Ausgleich 
zugute.

Planung Straßensanierung  
Jahnstraße Ost
Der Ferienausschuss hat beschlossen, 
die Straßensanierung der Jahnstraße 
Ost zwischen der Schwabacher 
Straße und der Frühlingstraße durch-
zuführen. Dazu ist an der Jahnstraße, 
Einmündung Schwabacher Straße 
und Häsigweg nach derzeitigem 
Planungsstand die Errichtung eines 
Kreisverkehrs vorgesehen. Von dort 
in Richtung Osten sieht die be-
schlossene Planungsvariante sowohl 
im nördlichen als auch im südlichen 
Bereich einen gemeinsamen Geh- 
und Radweg mit einer Breite 3 Meter 
vor. Vor der Einmündung der Früh-
lingstraße wird der Radverkehr über 
eine Fahrradschleuse auf die Jahn-
straße geführt.
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Errichtung einer Fahrradstraße
Die Stadt Oberasbach arbeitet 
kontinuierlich daran, ihre Fahrrad-
freundlichkeit zu erhöhen. Auf Be-
schluss des Ferienausschusses wird 
die Fichtelstraße (Verbindung von der 
Linder Siedlung zur Leichendorfer 
Straße) saniert und zur Fahrradstraße 
umgewidmet. Hintergrund dieser 
Entscheidung ist u.a. der seit Jahren 
desolate bauliche Zustand dieses 
Straßenabschnitts. Eine umfassende 
Sanierung und Herstellung einer 
auch für Pkw nutzbaren Gemeinde-
straße ist an dieser Stelle nicht 
möglich, da sich die Straße nicht mit 
der erforderlichen Mindestbreite von 
rund 5,50m im städtischen Eigen-
tum befindet. Der städtische Anteil 
bewegt sich nur zwischen 2,20m und 
4,05m. Umfangreiche Bemühungen 
zum zusätzlichen Grunderwerb 
blieben erfolglos. Ein weiterer Auf-
schub der notwendigen Sanierungs-
arbeiten ist nicht möglich.
Die Fichtelstraße eignet sich gut 
zur Einrichtung einer Fahrradstraße, 
da sie eine optimale Verbindung 
des „Ortskerns“ Linder Siedlung 
mit dem „Ortskern“ Altort Oberas-
bach darstellt und bereits zahlreich 
von Fußgängern und Radfahrenden 
trotz des schlechten Zustands mit 

großen Schlaglöchern genutzt wird. 
Zudem ist durch diese Nutzung eine 
kostengünstigere Sanierung durchzu-
führen, da die Anforderungen an den 
Unterbau geringer sind. Ein Verbot 
der Einfahrt für Pkw wird von Norden 
und Süden eingerichtet. Die Zufahrt 
für landwirtschaftlichen Verkehr von 
Süden zu den landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen oder Anliegern ist 
sichergestellt. Eine Überbelastung 
der Fahrbahndecke ist aufgrund 
des geringeren Anpressdrucks von 
Traktoren pro cm² nicht zu erwarten. 
Eine Durchfahrt nach Norden in die 
Linder Siedlung wird für Pkw durch 
bauliche Maßnahmen nicht möglich 
sein.

Bürgerfragestunde an die Erste Bürgermeisterin
Am Montag, 25. September 2023, 19.00 Uhr, haben Bürgerinnen und Bürger vor der Stadtratssitzung Gelegen-
heit, ihre Anliegen zu städtischen Belangen vorzutragen.
Fragen können auch vorab bis Donnerstag, 21. September 2023, mit dem Betreff „Bürgerfragestunde“ an 
stadt@oberasbach.de geschickt werden.

Di, 12. September 2023

19.00 Uhr
Hauptverwaltungsausschuss

Mo, 25. September 2023

19.00 Uhr
Stadtrat (vorher Bürgerfragestunde)

Mo, 2. Oktober 2023

19.00 Uhr
Kultur-, Sport- und  
Sozialausschuss

Mo, 9. Oktober 2023

19.00 Uhr
Hauptverwaltungsausschuss

Mo, 16. Oktober 2023

19.00 Uhr
Umwelt-, Bau- und  
Grundstücksausschuss

Mo, 23. Oktober 2023

19.00 Uhr
Stadtrat (vorher Bürgerfragestunde)

Sitzungstermine 
(im Sitzungssaal des Rathauses)

Aktuelles aus dem Stadtrat

Mit der Einrichtung einer Fahrradstraße soll die nachhaltige Mobilität  
gefördert werden.



Amtsblatt 19

Amtsblatt vom 1. September 2023

Inhaltsverzeichnis
052 Bekanntmachung der Haushalts-

satzung der Stadt Oberasbach 
(Landkreis Fürth) für das Haus-
haltsjahr 2023

053 Amtliche Wahlbekanntmachung 
zur Landtagswahl und zur Bezirks-
wahl am 8. Oktober 2023

054 Amtliche Bekanntmachung über 
die Wahlkreisvorschläge für die 
Landtagswahl und die Bezirkswahl 
am 8. Oktober 2023

055 Amtliche Bekanntmachung über 
das Recht auf Einsicht in das Wäh-
lerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Land-
tagswahl und die Bezirkswahl am 
8. Oktober 2023

056 Bekanntmachung über die Stimm-
bezirkseinteilung in der Stadt 
Oberasbach für die Landtagswahl 
und die Bezirkswahl am 8. Okto-
ber 2023

057 Bekanntmachung über die Wahl-
lokale in der Stadt Oberasbach für 
die Landtagswahl und die Bezirks-
wahl am 8. Oktober 2023

052 Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung der Stadt 
Oberasbach (Landkreis Fürth) für das 
Haushaltsjahr 2023
Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeinde-
ordnung erlässt die Stadt Oberasbach 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
festgesetzt, er schließt ab

im Ergebnishaushalt mit
dem Gesamtbetrag 
der Erträge von

41.936.758 €

dem Gesamtbetrag 
der Aufwendungen 
von

45.465.626 €

und dem Saldo (Jah-
resergebnis) von

-3.528.868 €

im Finanzhaushalt 
mit

aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 
mit
dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen von

39.953.985 €

dem Gesamtbetrag 
der Auszahlungen von

39.610.638 €

und dem Saldo von 343.347 €

aus Investitions- 
tätigkeit mit
dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen von

3.183.794 €

dem Gesamtbetrag 
der Auszahlungen von

15.009.110 €

und dem Saldo von -11.825.316 €
aus Finanzierungs- 
tätigkeit mit
dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen von

11.000.000 €

dem Gesamtbetrag 
der Auszahlungen von

205.000 €

und dem Saldo von 10.750.000 €

und dem Saldo des 
Finanzhaushalts mit

-731.969 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird auf 11.000.000 € 
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen zur Leis-
tung von Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 
in künftigen Jahren werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachste-
hende Gemeindesteuern werden wir folgt 
festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben (A)
280 v. H.

b) für die Grundstücke (B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlun-
gen nach dem Haushaltsplan wird auf 
7.000.000 € festgesetzt.

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem  
1. Januar 2023 in Kraft.
Oberasbach, 16. August 2023
Stadt Oberasbach
Birgit Huber
Erste Bürgermeisterin

Hinweis:
Die in der Sitzung des Stadtrates am 
27.02.2023 beschlossene Haushaltssat-
zung samt ihren Anlagen der Stadt Ober-
asbach für das Haushaltsjahr 2023 liegt 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung während 
der Geschäftsstunden im Rathaus der 
Stadt Oberasbach, Zimmer 112, öffentlich 
zur Einsichtnahme auf. Das Landratsamt 
Fürth hat mit Schreiben vom 10.08.2023, 
Az.: 941 Haushalt 2023 Oberasbach, die 
Haushaltssatzung genehmigt.

053 Amtliche Wahlbekanntmachung 
zur Landtagswahl und zur 
Bezirkswahl am 8. Oktober 2023
1. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. Die Gemeinde ist in 10 allgemeine 
Stimmbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die 
den Stimmberechtigten in der Zeit vom 
28.08.2023 bis 17.09.2023 übersandt 
worden sind, sind der Stimmbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem die 
Stimmberechtigten abzustimmen haben.
3. Die Briefwahlvorstände treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
18.00 Uhr in der Pestalozzi-Mittelschule 
Oberasbach, Schulstr. 2, 90522 Oberas-
bach, in den Räumen V 1.1, V 2.1, V 2.6, V 
1.4, V 1.5, V 1.6, V 2.5, VI 1.5 VI 1.6, VI 2.5 
zusammen.
4. Stimmberechtigte Personen können 
nur in dem Wahlraum des Stimmbe-
zirks abstimmen, in dessen Wähler-
verzeichnis sie eingetragen sind. Die 
Stimmberechtigten haben ihre Wahl-
benachrichtigung und ihren amtlichen 
Personalausweis oder Reisepass zu den 
Abstimmungen mitzubringen.
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei 
Stimmen für die Landtagswahl sowie zwei 
Stimmen für die Bezirkswahl. Gewählt 
wird mit amtlichen Stimmzetteln, die der 
Wählerin/dem Wähler bei Betreten des 
Wahlraums ausgehändigt werden.
Im Einzelnen erhält die Wählerin/der 
Wähler folgende Stimmzettel:
- einen kleinen weißen Stimmzettel zur 
Landtagswahl für die Wahl einer oder 
eines Stimmkreisabgeordneten (Erst-
stimme),
- einen großen weißen Stimmzettel zur 
Landtagswahl für die Wahl einer oder 
eines Wahlkreisabgeordneten (Zweit-
stimme),
- einen kleinen blauen Stimmzettel zur 
Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirks-
rätin oder eines Bezirksrats im Stimmkreis 
(Erststimme),
- einen großen blauen Stimmzettel zur 
Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirks-
rätin oder eines Bezirksrats im Wahlkreis 
(Zweitstimme).
Auf jedem Stimmzettel darf nur eine 
Stimme abgegeben werden.
Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet 
durch je ein Kreuz oder auf andere Weise 
in dem hierfür vorgesehenen Kreis auf 
dem Stimmzettel mit den Stimmkreisbe-
werbern, welcher Stimmkreisbewerberin/
welchem Stimmkreisbewerber, und auf 
dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbe-
werbern, welcher Wahlkreisbewerberin/
welchem Wahlkreisbewerber er/sie seine/
ihre Stimme geben will.
Die Stimmzettel müssen von der Wäh-
lerin/vom Wähler in einer Wahlkabine 
bzw. hinter einer Sichtschutzvorrichtung 
des Wahlraums oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und 
mehrfach so gefaltet werden, dass die 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder 
gefilmt werden.
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5. Die Wahlhandlung sowie die im An-
schluss daran erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im 
Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.
6. Stimmberechtigte, die einen Wahl-
schein haben, können an der Wahl
a) durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum des auf dem Wahlschein 
bezeichneten Stimmkreises
oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl abstimmen will, 
erhält von der Gemeinde (Verwaltungs-
gemeinschaft) auf Antrag mit dem Wahl-
schein folgende Unterlagen:
- je einen Stimmzettel mit den Stimm-
kreisbewerbern für die Landtagswahl 
(weiß) und die Bezirkswahl (blau),
- je einen Stimmzettel mit den Wahlkreis-
bewerbern für die Landtagswahl (weiß) 
und die Bezirkswahl (blau),
- einen weißen Stimmzettelumschlag für 
die Landtagswahl,
- einen blauen Stimmzettelumschlag für 
die Bezirkswahl,
- einen roten Wahlbriefumschlag mit der 
Anschrift, an die der Wahlbrief zu über-
senden ist, und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Bei der Briefwahl müssen die Stimm-
berechtigten dafür sorgen, dass der 
Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein 
und die verschlossenen Stimmzettel-
umschläge (mit den jeweils zugehörigen 
Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
spätestens am 8. Oktober 2023 bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden.
Nähere Hinweise darüber, wie die Stimm-
berechtigten die Briefwahl auszuüben 
haben, ergeben sich aus dem Merkblatt 
für die Briefwahl.
7. Jede stimmberechtigte Person kann 
ihr Stimmrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Stimmrechts durch einen Vertreter an-
stelle der stimmberechtigten Person ist 
unzulässig (Art. 3 Abs. 4 LWG).
Eine stimmberechtigte Person, die des 
Lesens unkundig oder wegen einer Be-
hinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der stimmberech-
tigten Person selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der 

stimmberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 
Abs. 5 LWG).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein un-
richtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des Wahl-
berechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist straf-
bar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB).
Oberasbach, 30. August 2023
Stadt Oberasbach
Schlichting
Wahlamt

054 Amtliche Bekanntmachung über 
die Wahlkreisvorschläge für die 
Landtagswahl und die Bezirkswahl 
am 8. Oktober 2023
Die Bekanntmachung des Wahlkreis-
leiters über die endgültig zugelassenen 
Wahlkreisvorschläge für die Landtags- 
und die Bezirkswahl im Wahlkreis 509 
wurde im Bayerischen Staatsanzeiger Nr. 
35 vom 1. September 2023 veröffent-
licht und kann gemäß § 35 Abs. 1 Satz 3 
Landeswahlordnung an den Werktagen, 
außer Samstagen, während der Dienst-
stunden Mo-Fr. von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und Mi von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
im Rathaus Stadt Oberasbach, Wahlamt, 
Rathausplatz 1, Zi. 5 eingesehen werden.
Die Bekanntmachung enthält für jeden 
Wahlkreisvorschlag den Namen der 
Partei oder Wählergruppe, sofern eine 
Kurzbezeichnung verwendet wird, auch 
diese, sowie Familienname, Vorname, Be-
ruf oder Stand, Geburtsjahr und Anschrift 
der sich bewerbenden Personen.
Die Wahlkreisvorschläge für die Land-
tagswahl in allen Wahlkreisen Bayerns 
sind auch im Internet-Angebot des Lan-
deswahlleiters (www.statistik.bayern.de/ 
wahlen/) unter „Landtagswahlen/Land-
tagswahl am 8. Oktober 2023“ veröffent-
licht.
Oberasbach, 30. August 2023
Stadt Oberasbach
Schlichting
Wahlamt

055 Amtliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die 
Landtagswahl und die Bezirkswahl 
am 8. Oktober 2023
1. Das Wählerverzeichnis für die Land-
tags- und die Bezirkswahl der Stadt 
Oberasbach wird in der Zeit vom 
Montag, 18. bis Freitag, 22. Septem-
ber 2023 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 

während der Dienststunden Mo-Fr. von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Mi von 13.00 
Uhr bis 18.00 Uhr im Rathaus Stadt 
Oberasbach, Wahlamt, Rathausplatz 1, 
Zi. 5 (Zugang barrierefrei) für Stimmbe-
rechtigte zur Einsicht bereitgehalten. 
Stimmberechtigte können die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen können Stimmberechtigte nur 
überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Stimmberech-
tigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
2. entfällt
3. Wählen kann nur, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann
von Montag, 18. bis spätestens Freitag, 
22. September 2023, 12.00 Uhr im 
Rathaus Stadt Oberasbach, Wahlamt, Rat-
hausplatz 1, Zi. 5 Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.
4. Stimmberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhalten 
spätestens am 17. September 2023 eine 
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck 
für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrich-
tigung erhalten hat, aber glaubt, stimm-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Stimmrecht nicht ausüben kann.
5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der 
Wahl im Stimmkreis 509 Fürth
durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum (Stimmbezirk) dieses 
Stimmkreises
oder
durch Briefwahl
teilnehmen.
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 eine in das Wählerverzeichnis einge-
tragene stimmberechtigte Person.
Der Wahlschein kann bis zum  
Freitag, 6. Oktober 2023, 15.00 Uhr
im Rathaus Stadt Oberasbach, Wahlamt, 
Rathausplatz 1, Zi. 5
schriftlich, elektronisch oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) beantragt wer-
den. Wenn bei nachgewiesener plötz-
licher Erkrankung der Wahlraum nicht 
oder nur unter unzumutbaren Schwierig-

Amtsblatt vom 1. September 2023
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keiten aufgesucht werden kann, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
gestellt werden.
6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragene stimmberechtigte Person, 
wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Ver-
schulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 
1 der Landeswahlordnung (bis zum 17. 
September 2023) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 19 
Abs. 1 der Landeswahlordnung (vgl. Nrn. 
1 und 3) versäumt hat,
b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ab-
lauf der unter a) genannten Antragsfrist 
nach § 15 Abs. 1 der Landeswahlordnung 
oder der o.g. Einspruchsfrist nach § 19 
Abs. 1 der Landeswahlordnung entstan-
den ist,
c) ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden ist und die Gemeinde 
von der Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses erfahren hat.
Diese Stimmberechtigten können bei der 
in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheins noch 
bis zu Wahltag, 15.00 Uhr, schriftlich, 
elektronisch oder mündlich (nicht aber 
telefonisch) stellen.
7. Stimmberechtigte mit Behinderungen 
können sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist.
8. Mit dem Wahlschein erhält die stimm-
berechtigte Person
- je einen Stimmzettel mit den Stimm-
kreisbewerbern für die Landtagswahl 
(weiß) und die Bezirkswahl (blau),
- je einen Stimmzettel mit den Wahlkreis-
bewerbern für die Landtagswahl (weiß) 
und die Bezirkswahl (blau),
- zwei Stimmzettelumschläge (weiß und 
blau),
- einen roten Wahlbriefumschlag mit der 
Anschrift, an die der Wahlbrief zu über-
senden ist,
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
werden übersandt oder amtlich über-
bracht. Versichert eine stimmberechtigte 
Person glaubhaft, dass ihr der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihr bis zum Tag vor der Wahl (Samstag, 7. 
Oktober 2023), 12 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.
9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
können auch durch die Stimmberech-
tigten persönlich abgeholt werden. An 
andere Personen können diese Unterla-
gen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

und einen amtlichen Ausweis nachgewie-
sen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Stimmberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor 
dem Empfang der Unterlagen schriftlich 
zu versichern.
10. Eine stimmberechtigte Person, die 
des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
von der stimmberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der stimmberech-
tigten Person ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der 

Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt 
hat.
11. Bei der Briefwahl müssen die Stimm-
berechtigten dafür sorgen, dass der 
Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein 
und die verschlossenen Stimmzettel-
umschläge (mit den jeweils zugehörigen 
Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
spätestens am 8. Oktober 2023 bis 
18.00 Uhr eingeht.
Nähere Hinweise darüber, wie die Stimm-
berechtigten die Briefwahl auszuüben 
haben, ergeben sich aus dem Merkblatt 
für die Briefwahl.
Oberasbach, 30. August 2023
Stadt Oberasbach
Schlichting
Wahlamt

056 Bekanntmachung über die Stimmbezirkseinteilung in der Stadt 
Oberasbach für die Landtagswahl und die Bezirkswahl am 8. Oktober 2023
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Stellenausschreibungen

Die Stadt Oberasbach sucht

zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Stadtbauamt einen
Stadtplaner Bauverwaltung (m/w/d)
unbefristet in Vollzeit
Bewerbungsfrist bis 30. September 2023

zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Stadtbauamt einen
Sachbearbeiter Bauleitplanung (m/w/d)
unbefristet in Vollzeit
Bewerbungsfrist bis 30. September 2023

zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Sachgebiet Gebäudemanagement einen
Technischen Mitarbeiter (m/w/d)
unbefristet in Vollzeit
Bewerbungsfrist bis 30. September 2023

Sie haben Interesse und möchten mehr erfahren?

Die Stellenbeschreibungen finden Sie auf unserem Bewerbungsportal. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte entweder online unter www.oberasbach.de/bewerbungsportal
oder in Papierform an die  
Stadt Oberasbach • Personalwesen • Frau Legler • Rathausplatz 1 • 90522 Oberasbach Bewerbungsportal
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057 Bekanntmachung über die Wahllokale in der Stadt Oberasbach für die Landtagswahl und die Bezirkswahl  
am 8. Oktober 2023

Stimmbezirk
Nummer

Stimmbezirk
Name

Wahllokal Adresse Raum Art des  
Wahllokals

0001 Altenberg Nord Grundschule 1 Altenberg Kirchenweg 47 Zi. 1 Urnenwahllokal
0002 Altenberg Ost Grundschule 1 Altenberg Kirchenweg 47 Zi. 3 Urnenwahllokal
0003 Altenberg Süd Grundschule 1 Altenberg Kirchenweg 47 Zi. 4 Urnenwahllokal
0004 Kreutles Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach Schulstr. 2 Foyer / Aula Urnenwahllokal
0005 Altenberg West Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Ober-

asbach
Albrecht-Dürer-
Straße 9-11

Zi. E 052 Urnenwahllokal

0006 Linder Siedlung Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Ober-
asbach

Albrecht-Dürer-
Straße 9-11

Zi. E 056 Urnenwahllokal

0007 Oberasbach Gemeindehaus St. Lorenz Bachstr. 8 EG Urnenwahllokal
0008 Rehdorf Petershöhe Jahnturnhalle Jahnstr. 16a Foyer Urnenwahllokal
0009 Unterasbach West Diakoniehaus Unterasbach Friedhofsweg 5 EG Urnenwahllokal
0010 Unterasbach Ost Diakoniehaus Unterasbach Friedhofsweg 5 UG Urnenwahllokal
0011 Briefwahlbezirk01 Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach Schulstr. 2 Raum V 1.1 Briefwahllokal
0012 Briefwahlbezirk02 Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach Schulstr. 2 Raum V 2.1 Briefwahllokal
0013 Briefwahlbezirk03 Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach Schulstr. 2 Raum V 2.6 Briefwahllokal
0014 Briefwahlbezirk04 Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach Schulstr. 2 Raum V 1.4 Briefwahllokal
0015 Briefwahlbezirk05 Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach Schulstr. 2 Raum V 1.5 Briefwahllokal
0016 Briefwahlbezirk06 Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach Schulstr. 2 Raum V 1.6 Briefwahllokal
0017 Briefwahlbezirk07 Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach Schulstr. 2 Raum V 2.5 Briefwahllokal
0018 Briefwahlbezirk08 Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach Schulstr. 2 Raum VI 1.5 Briefwahllokal
0019 Briefwahlbezirk09 Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach Schulstr. 2 Raum VI 1.6 Briefwahllokal
0020 Briefwahlbezirk10 Pestalozzi-Mittelschule Oberasbach Schulstr. 2 Raum VI 2.5 Briefwahllokal
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Fr, 08.09.2023

16.00 Uhr:
Einweihung des neuen  
Eisenbahnspielplatzes
Frühlingstraße, neben dem Festplatz

Sa, 09. & 23.09.2023

10.00 bis 12.00 Uhr:
Fahrrad-Nachbarschaftswerkstatt; 
Workshop-Thema: „Pflege  
von Kugellagern“ (09.09.)
Jugendhaus OASIS, St.-Johannes-Str. 8

So, 10.09.2023

10.00 bis 15.00 Uhr:
Cargo Bike Road Show (s. Seite 15)
Rathausplatz Oberasbach

Mi, 13.09.2023

18.00 bis 19.30 Uhr:
„Strom sparen und Solarstrom 
selbst erzeugen mit steckerferti-
gen PV-Anlagen“
Webinar der Verbraucherzentrale 
Bayern e.V. im Rahmen des vhs-
Stützpunkts Verbraucherbildung, 
kostenlos, Anmeldung: t.ly/8o_Jl

Do, 14.09.2023

19.00 Uhr:
Erfahrungsaustausch Ahnenfor-
schung mit dem Heimatverein,
Sportgaststätte des TSV Altenberg, 
Jahnstr. 12

15. bis 24.09.2023

„Klima-Karikaturen“ – Ausstellung 
des Aktionskreis Fairtrade im  
Rahmen der Fairen Woche
Kunstschaufenster im KuBiZ,  
Am Rathaus 8

Fr, 15.09.2023

19.00 Uhr:
Benefizkonzert zugunsten  
United Kiltrunners e.V. mit  
Big Band Brassluft
Kulturterrasse (bei schlechtem Wet-
ter in der Stadthalle Fürth)
Rosenstraße 50, Fürth
AK 12,00 Euro

Sa, 16.09.2023

08.00 bis 15.00 Uhr:
Trempelmarkt
rund ums Rathaus

11.00 bis 16.00 Uhr:
1. Oberasbacher Energie- und 
Nachhaltigkeitstag (s. Seite 16)
u.a. am Jugendhaus OASIS,  
St.-Johannes-Str. 8

11.00 bis 14.00 Uhr:
Repair Café
Jugendhaus OASIS, St.-Johannes-Str. 8

Sa, 23.09.2023

19.00 bis 20.30 Uhr:
„Klimawandel aus rechtlicher Sicht“
vhs-Vortrag mit Jonas Baumgartner
Treffpunkt Alte Post, Am Rathaus 6
AK 7,50 Euro

So, 24.09.2023

9.30 Uhr bis 17.00 Uhr:
Tag der Offenen Tür Freiwillige 
Feuerwehr Oberasbach
Roßtaler Str. 10

Do, 28.09.2023

15.00 bis 16.00 Uhr:
Vorlese-Donnerstag für Kinder-
gartenkinder
Stadtbücherei im Rathaus-UG

Do, 05.10.2023

18.00 Uhr
Jugendforum
für Jugendliche mit  
den Jugendpolitischen Sprechern 
und der Bürgermeisterin
Jugendhaus OASIS,  
St. Johannes-Str. 8

So, 08.10.2023

08.00 bis 18.00 Uhr
Landtags- und Bezirkswahlen
Wahllokale im Stadtgebiet  
(s. Seite 19-22)

vhs: Vorträge und Lesungen
Kostenlose Vorträge (Anmeldung erforderlich)

Di, 26.09.2023

15.00 Uhr:
Kinder sicher unterwegs in der digitalen Welt
Treffpunkt Alte Post, Am Rathaus 6

Di, 26.09.2023

16.30 Uhr:
Eltern begleiten ihre Kinder in die digitale Welt
Treffpunkt Alte Post, Am Rathaus 6

Di, 26.09.2023

19.00 Uhr:
Digitale Kompetenz und digitaler Nachlass
Treffpunkt Alte Post, Am Rathaus 6

Do, 28.09.2023

19.00 Uhr:
FIRE – finanziell unabhängig – nicht mehr arbeiten!
Online-Vortrag
 Di, 10.10.2023

18.30 Uhr:
Richtig versichert – viel Geld gespart!
KuBiZ, Am Rathaus 8

Vorträge und Lesungen (mit Abendkasse)

Do, 5.10.2023

19.30 Uhr:
„Das Ungeheuer vom Brombachsee“ –
Autorenlesung und Gespräch mit Jan Beinßen 
Stadtbücherei, Rathausplatz 1, AK: 10,00 Euro

Rathaus  am 9.10. wegen  Abschlussarbeitenzu den Wahlengeschlossen
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Termine für Senioren im Treffpunkt Alte Post
Radeln ohne Alter mit ERIKA
kostenlose Ausflugsfahrten für  
Senioren in Oberasbach mit einer 
E-Fahrrad-Rikscha (s. Seite 6)
Weitere Informationen: Treffpunkt 
Alte Post; Achtung, extra Telefon-
nummer: 0911 801937 19
rikscha@oberasbach.de

jeden Dienstag
10.30 bis 11.30 Uhr:
„Ratschbänkla“ �  
vor dem Treffpunkt
Platz nehmen und ins Gespräch  
kommen – ein gemeinsames Ange-
bot mit der Gesundheitsregion plus 
Landkreis Fürth
Ehrenamtliche Bankpaten gesucht, 
bitte beim Quartiersmanagement 
melden!

jeden Mittwoch
10.30 bis 11.30 Uhr:
Bewegungsrunde - kostenloses An-
gebot im Sitzen für Senioren, auch 
mit Einschränkungen gemeinsam mit 
dem Stadtseniorenrat
keine Anmeldung nötig, Einstieg 
jederzeit möglich

Fr, 01.09.2023
14.00 bis 15.00 Uhr:
Rollator-Spaziergang
Treffpunkt vor dem Treffpunkt
keine Anmeldung nötig

Mo, 04.09. & Mo, 18.09.2023
14.00 bis 16.00 Uhr (14-täglich):
Stricken, häkeln, quatschen und 
dabei Gutes tun
Gemeinsam für soziale Einrichtun-
gen handarbeiten und einen netten 
Nachmittag erleben

Fr, 08.09.2023
14.30 bis 16.00 Uhr:
Bingo, Quiz und & Co.
keine Anmeldung nötig

Fr, 15.09.2023
11.30 bis 13.00 Uhr:
NEU: Suppenzauber
Gemeinsam genießen,  
erinnern & verbinden
Neues Angebot der Demenzfreund-
lichen Kommune Oberasbach;
um Anmeldung wird gebeten

Weitere Angebote im Rahmen der 
Bayer. Demenzwoche: 
„Museum im Koffer – Erinnern 
durch Spielzeug“ (19.09.) und 
Vortrag „Verständnis für &  
Umgang mit Demenz“ (21.09.) – 
mehr s. Seite 8

Fr, 22.09.2023
14.30 bis 17.00 Uhr:
Handy-ABC für Senioren
Schüler der Taschengeldbörse erklä-
ren den Umgang mit  
dem Handy/Smartphone
Stadtbücherei, Rathausplatz 1

Fr, 29.09.2023
9.30 bis 11.00 Uhr:
Treffpunkt Frühstück
Anmeldung bitte bis zum  
15. September, Plätze werden aus-
gelost; bitte möglichst Teller & Tasse 
mitbringen

Auszeit für pflegende Angehörige
Kraft durch Qigong, Kaffee und 
Kuchen, ein Angebot für Frauen; 
Pausiert bis 2.10.

Alle aktuellen Termine auch im 
Schaukasten vor dem Treffpunkt  
Alte Post!

Kostenlose Informationen und �  
Beratung für Senioren
Quartiersmanagement Oberasbach 
der Diakonie Fürth, Renate Schwarz, 
0911 801 935 69,  
renate.schwarz@diakonie-fuerth.de

Die nächste Ausgabe
„Infos für alle“
 erscheint am 

06.10.2023!

Polizei:....................................................................................110

Feuerwehr und Notarzt...................................................112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst ..............................116 117

Apotheken Notdienstfinder...................0800 228 228 0

Polizeiinspektion Stein........................... 0911 96 78 24-0

N-ERGIE Strom-Störung...........................0800 234-2500

N-ERGIE Gas-Störung................................0800 234-3600

Wassernotruf  .................................................0911 609 041

Für den Notfall


